
Anlagen zum Beitrag „ Belehrung nach § 54 Nr. 6 und § 55 AufenthG 

 

Anlage 1  

 

§ 55 Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/ eine 

Ausländerin aus Deutschland ausgewiesen werden kann, wenn er/ sie im Visumverfahren 

(auch gegenüber den Behörden eines anderen Anwenderstaates des Schengener 

Durchführungsübereinkommens) falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der 

Erlangung eines Aufenthaltstitels gemacht hat. 

Der Antragsteller/ die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen 

und Gewissen zu machen. Sofern Angaben bewusst falsch oder unvollständig gemacht 

werden, kann dies zur Folge haben, dass der Antrag auf Erteilung eines Visums abgelehnt 

wird bzw. die Antragstellerin/ der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein 

Visum bereits erteilt wurde. 

Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller/ die Antragstellerin, dass er/ sie über die 

Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist. 

 

 

_______________________     _______________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift 

 

 

 


